
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/5 Ds58/50, Bkd26/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1950

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Es ist dem Anwalt unbedingt verboten, in Vertretung der Interessen seines Klienten dem Gericht gegenüber unwahre

Angaben zu machen.

Entscheidungstexte

Ds 58/50

Entscheidungstext OGH 05.12.1950 Ds 58/50

Bkd 26/66

Entscheidungstext OGH 03.10.1966 Bkd 26/66

Beisatz: Erschleichen eines Versäumungsurteiles mit der Behauptung, der Beklagte sei mit dem

Versäumungsurteil einverstanden. (T1)
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